
Fragen & Antworten  
zur Insolvenzvertretung

Sie sind Gläubiger und haben Forderungen  
gegen ein insolventes Unternehmen – was nun?
Der Österreichische Verband Creditreform als 
vom Justizministerium staatlich bevorrechteter 
Gläubigerschutzverband ist spezialisiert auf die 
Vertretung von Gläubigern in Insolvenzverfahren. Unsere 
Insolvenzrechtsexperten bieten Ihnen professionelle 
Unterstützung zur Schadensbegrenzung – von der 
Anmeldung der Forderung bei Gericht, dem Besuch 
von Gerichtsterminen bis zur Überwachung der 
Quotenzahlungen. Wir vertreten dabei bestmöglich Ihre 
Interessen – unser Erfolg ist die für Sie größtmögliche 
Quote!

Was passiert mit Ihrem Geld?
Um Ihren Schaden zu begrenzen und den 
Forderungsverlust möglichst gering zu halten, müssen Sie 
Ihre Forderung im Insolvenzverfahren geltend machen. 
Im Verfahren wird diese Forderung geprüft. Im Fall eines 
Konkurses wird das Vermögen des Schuldners verwertet 
und dann anteilsmäßig auf die Gläubiger aufgeteilt. Bei 
Sanierungsverfahren erhalten Sie eine Mindestquote von 
20 bzw. 30% binnen zwei Jahren. 

Wie kann ich mich am Insolvenzverfahren  
vertreten lassen?
Sie übergeben uns die firmenmäßig unterfertigte 
Vollmacht und schicken uns Rechnungskopien, 
Lieferscheine – einfach alle Unterlagen, die Ihre 
Forderung gegenüber dem insolventen Schuldner 
belegen (siehe „Unterlagen-Check“). Haben Sie unter 
Eigentumsvorbehalt geliefert, machen Sie uns bitte 
gesondert darauf aufmerksam und schicken Sie uns 
den Nachweis dieser Vereinbarung. Nach Erhalt der 
Unterlagen melden wir dann Ihre Forderung elektronisch 
und rechtzeitig vor Ablauf der Anmeldungsfrist bei 
Gericht an. Über den weiteren Verfahrenslauf werden Sie 
dann immer aktuell von Ihrem persönlich zuständigen 
Insolvenzrechtsexperten am Laufenden gehalten.

 Was bringt das Service eines „staatlich 
bevorrechteten Gläubigerschutzverbandes“?

• Persönliche und unbürokratische Betreuung durch 
Insolvenzrechtsexperten: Wir stehen auf Ihrer Seite!

• Günstige Vertretungstarife
• Überwachung sämtlicher Termine (Anmeldungsfrist, 

Tagsatzungen etc.), keine Fristversäumnisse!
• Starke Verhandlungsmacht durch Bündelung der 

Gläubigerinteressen

Unterlagen-Check für die 
Forderungsanmeldung

• Firmenmäßig unterfertigte Vollmacht
• Nachweis der Forderung (Offene-Posten-Liste, 

Rechnungskopie)
• Bei der Geltendmachung eines Eigentumsvorbe-

haltes: Nachweis der Vereinbarung in AGB, Bestell-
scheinen etc.

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• UID Nummer

Was kostet die Insolvenzvertretung?  

Ihren individuellen Tarif ermitteln Sie ganz 
einfach mit dem Insolvenz-Tarif-Rechner 
unter auf unserer Website:
www.creditreform.at/insolvenz-tarifrechner 

Ihr direkter Draht  
zum Creditreform Insolvenz Team

Tel:  +43 1 218 62 20 660
Fax:  +43 1 218 62 20 680
E-Mail:  office@insolvenz.creditreform.at
Aktuelle Insolvenzen auf 
www.creditreform.at5-
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GLÄUBIGERSCHUTZ
FRAGEN & ANTWORTEN
Hier finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen 
zur Insolvenzvertretung.

INSOLVENZVERTRETUNG &

INSOLVENZVERTRETUNG & GLÄUBIGERSCHUTZ


